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Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) 

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG haben am 6. Februar 2017 gemäß § 
161 AktG folgende Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex 
abgegeben:   

„Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG begrüßen und unterstützen den 
Deutschen Corporate Governance Kodex und die damit verfolgten Ziele. Sie erklären hiermit, 
dass den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen 
Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex“ in der Fassung des Kodex vom 5. Mai 2015 mit folgenden 
Ausnahmen entsprochen wurde und wird:   

 Anzahl der Vorstandsmitglieder: Der Vorstand besteht derzeit nur aus einer Person 

(Ziffer 4.2.1 DCGK). Dies halten Vorstand und Aufsichtsrat mit Blick auf die 

vergleichsweise junge Unternehmensentwicklung ab Gründung der Gesellschaft im 

November 2014 für vertretbar. 

 Bildung von Ausschüssen: Der Aufsichtsrat hat angesichts seiner geringen 

Mitgliederanzahl vorläufig davon abgesehen, Ausschüsse zu bilden (Ziffer 5.3 DCGK).  

 Benennung von Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats, insbesondere 

Berücksichtigung von Diversity: Der Aufsichtsrat hat sich keine konkreten Ziele für 

seine Zusammensetzung gesetzt. Regeln zur Vielfalt (Diversity) bei den Zielen für die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats sollen nicht festgelegt werden. Die Gesellschaft 

ist der Ansicht, dass die fachliche Eignung und die Kenntnis der Gesellschaft als 

Voraussetzungen für die Besetzung die genannten Kriterien überwiegen. Aus diesen 

Gründen wird auch auf die Festlegung einer Altersgrenze und eine Regelgrenze für die 

Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat verzichtet. Die Gesellschaft ist der Auffassung, dass die 

Festlegung einer Altersgrenze und einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum 

Aufsichtsrat nicht sachdienlich ist, da der Gesellschaft auch die Kenntnis und Erfahrung 

älterer Personen über einen längeren Zeitraum im Rahmen der Vorstands- und 

Aufsichtsratstätigkeit zur Verfügung stehen soll (Ziffer 5.1.2 und 5.4.1 DCGK). 

 System der Vorstandsvergütung: Auf Grund des bestehenden Anstellungsvertrages 

des einzigen Vorstandsmitglieds mit der Obotritia Capital KGaA erhält der Vorstand der 

Gesellschaft für seine Tätigkeit durch die Gesellschaft keine gesonderte Vergütung, 

also insbesondere keine feste und variable Vergütung sowie keine eventuellen 

Abfindungen. Dementsprechend ist auch keine Information der Hauptversammlung 

über die Grundzüge des Vergütungssystems des Vorstands vorgesehen (Ziffer 4.2.3 

DCGK). 

 Individualisierte Ausweisung der Aufsichtsratsvergütung: Die Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder erfolgt ausschließlich in Form einer festen Grundvergütung 

und ohne variable Komponente (Ziffer 5.4.6 Abs. 3 DCGK).  
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Die Vergütung der einzelnen Organe beläuft sich wie folgt: 

 

Vorsitzender:    EUR 10.000 p.a. 

Stellvertretender Vorsitzender: EUR   7.500 p.a. 

Normales Mitglied:   EUR   5.000 p.a. 

 

 Übertragung der Hauptversammlung mittels moderner Kommunikationsmittel: Aus 

Kostengründen soll die Hauptversammlung nicht im Internet übertragen werden 

(Ziffer 2.3.3 DCGK). 

 Berücksichtigung von Frauen bei der Besetzung von Führungsfunktionen: Der 

Vorstand folgt nicht der Empfehlung, bei der Besetzung von Führungsfunktionen im 

Unternehmen eine angemessene Berücksichtigung von Frauen anzustreben. Die 

Gesellschaft hat lediglich vier Arbeitnehmer ohne Führungsfunktion. Außer dem 

Vorstand sind in der Gesellschaft keine Führungspositionen zu besetzen. Aus diesem 

Grund hat die Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 30.06.2017 0% als Zielgröße für 

die Frauenbeteiligung in Führungspositionen (Ziffer 4.1.5 DCGK) festgelegt. 

 Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für das zum 31. Dezember 2016 endende 

Quartal innerhalb der von der Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse 

gesetzten Frist: Die Gesellschaft wird die Quartalsmitteilung für das erste Quartal des 

Geschäftsjahrs vom 1. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017 innerhalb des 

Zeitraums, den die Vorschriften für den Prime Standard der Frankfurter 

Wertpapierbörse vorsehen, nicht jedoch innerhalb von 45 Tagen nach Ende des 

Berichtszeitraums, veröffentlichen. Der Grund für diese Abweichung liegt darin, dass 

es sich hierbei um die erste Quartalsmitteilung der Gesellschaft nach 

Notierungsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse handeln 

wird. Angesichts der Größe und personellen Ausstattung der Gesellschaft sind die für 

die quartalsweise Berichterstattung erforderlichen Prozesse noch nicht so eingespielt, 

dass die kürzere Frist des Ziffer 7.1.2 Satz 4 DCGK eingehalten werden kann. Für die 

Zukunft beabsichtigt die Gesellschaft jedoch, der Empfehlung gemäß Ziffer 7.1.2 Satz 

4 DCGK zu entsprechen.“ 

 

Die Entsprechenserklärung von Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 161 AktG vom 6. Februar 

2017 ist auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. 

 


